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Rechtsphilosophie In den juristischen 
Zeitenwenden ~:-

Der Grundgedanke meiner Ausführungen besteht darin, nachzuspüren, in welchem 
Verhalmis rechtsphilosophisches Denken als Teil des Philosophierens überhaupt <.1I 
den juristischen Zeitenwenden der letzten zweihundert Jahre steht. Solche Zeiten­
wenden oder Umbrüche sehe ich deren drei. 
Da ist erstens der Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft, ausgewiesen in den bür­
gerlichen Revolutionen, da ist zweitens die am Anfang dieses Jahrhunderts sich 
vollziehende recht deutliche Veränderung im Juristischen und drittens schlieGlich 
befinden wir uns gegenwärtig wiederum in einer solchen Um\välzung des Rechtli­
chen, womit nicht der spe7.ielle deutsche Fall gemeint ist, daG die eine Rechtsord­
nung nun von einer anderen beseitigt wird, sondern ich meine das allgemein. 

1. Die bürgerliche Revolution im 18.jahrhundert 

Es ist allen auch nur oberflächlich mit der Geschichte und der Philosophie Vertrau­
ten einsichtig, wie in Aufklärung und Klassik das Rechtsproblem allgemein und in 
den prägenden Philosophemen in den Mittelpunkt rückt. Kam: »Das gröGte Pro­
blem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die 
Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen GeseLlschaft.«' Und 
Hegel: »Das Recht ist zuerst das unmittelbare Dasein, welches sich die Freiheit auf 
unmittelbare Weise gibL«' Menschenwert und Menschenrecht sind für Fichte Syn­
onyme, das Recht der Menschheit an sich ist für ihn die Selbstbestimmung der 
Menschen. "Das Recht soll also schlechthin herrschen, so gewiG die Sittlichkeit 
schlechthin sein solL«] Mühelos könnten wir die Zitate vermehren. Der »Geist der 
Gesetze«, um den Titel der Hauptschrift von Montcsquieu z.u benutz.en, und damit 
des Rechts überhaupt, ist leitend. Die geschichtliche Totalität wird vom Recht des 
Menschen her ausgeschritten, das zugleich als Synonym für Vernunft, Gleichhei t 
und Freiheit gilt. Das äußert sich in den Deklarationen amerikanischer Unabhängig­
keit, denen der Französischen Revolution wie auch in vielen Formen der literari-

t'.' Ol(!ser BeltrJg ist CIIlC Homrna~e an Hcrl1lJnn KlennN zu dessen 65- Gcbun.s IJg. Das 1vlanuskrip[ wurde 

1991 abgesc hlossen und L'f'lchcim in der Fe.stschnft (ur HcrJ1l~nn Kl enncr. 
1 Kant, Idee zu einer all ~c lTlc1llcn GL~s~hlrht C' in weltburgerhcher Absu:ht, In: Kam, Recht slehre, Schflften 

zur Rechtsphilosophie, H rsg. H. Klenner, Bcdi" 1988, S. 2CO. 

1 Hegel, Grundllnl<:,n der Phdosophlt~ des Rechts oder Nawrrcdll und Sta;Hswlsscnsch,1fllnl Grundris_ c. 
H rSg. H. Klenner, Bed," '98" 5.74. (P:".lgroph 40). 

3 FIchte, Die Staatslehre oder ub~r das Vt:rhaltnis des Urst.ules zum Vernunltrt'iclle, In; S::lIntllchc \'/erkc, 
Band 4, LeipZcig, o.J. S. J69 ff. (4'1, 4)1); ders., Beitrage zur Berichti gung der Urteile dt's Pliblik"ms über 
die franzosischc Revolution. In: Sam,!. Werke Band 6, Leipzig o.J., S. 39 rr. (S I); ders., Exkurs zu r 
SJaJlSlehre. In: Samt!. Werke Bond 7, Lelpz'g 0.]., S. 574· 
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sehen Klassik, deren Stellungnahmen zu Freiheit, Recht, Gerechtigkeit und Gleich­
heit fast unübersehbar sind. Wer denkt da nicht ~leich ah die Klage Goethes, daß vom 
Rechte, das mit un, geboren, leider nicht die Rede sei, wie er das neue Zeitalter unter 
dem Zeichen der Schutzgöttin Klio mit dem Recht der Menschen verband, das allen 
gemein sei, daran, daß und wie er in seinem Reinecke l'uchs die überkommenen 
Rechtszustände der Kritik unterwarf. Wer erinnert sich da nicht sofort der Dramen 
Schillers mit ihren Themen von Recht lind Freiheit , Recht und Menschenwürde, 
Recht und geschichtlichem Anspruch, an die Briefe zur ästhetischen Erz.iehung, in 
deren Mittelpunkt die Verwirklichung des Ideals der Gleichheit stehl. 1 

Es war dies der Übergang vom Privilegium zum Recht, der hier eingeleitet wurde. 
Maine hat dies als den Prozell "from status to concraCt« bezeichnet, was sicher nicht 
sO genau isr.' Die bürgerliche Gesellschaft entstand als eine Vereinigung der "aufge­
hobenen und au/gelösten I'rivilegien«.6 Das Rechtsproblem war deshalb ei nes der 
Schlüsselprobleme in der klassischen deutschen Philosophie, eine eigenständige 
Rechtsphilosophie existierte nicht. Bei Kam und Hcgel standen die von ihnen ver­
faßten RechtSphiJosophien als eine Art praktischen Kulminationspunktes am Ende 
ihres Wirkens. Es gab kaum einen Philosophen, der sich nicht zugleich auch dem 
Recht widmete und diejenigen Juristen, denen die grundsätzliche Veränderung des 
Rechtlichen am Herzen lag, waren zugleich auch philosophische Parteigänger der 
großen klassischen Philosophen, insbesondere von Kant. 
Das allgemeine lind gleiche Recht war und wurde Existenzform der bürgerlichen 
Gesellschaft, um so weniger verständlich ist die dem Recht gegenüber wei,hin geübte 
Zurückhaltung der professionellen Philosophen heute.' Während einerseits viele J u­
risten in der DDR-Vergangenheit so talen, als wären S,aa, und Recht aus einer Art 
unbefleckter Empfängnis hervorgeganf;cn, indem sie von einem Diskontinuitäts­
dogma befallen waren, wogegen alle diejenigen stritten, die auf der Philosophiege­
schichte insistierten, verkürzten andererseits die meisten Philosophen die klassische 
Philosophie um deren rech t5philosophischen Part. Es sci nur daran erinnert, wie 
lange Hegels Rechtsphilosophie als der lieber verschwiegene Teil seiner Philosophie 
angesehen wurdeH Zudem scheint die Tradition verlorengegangen zu sein, daß sich 
Philosophen auch mit konKreten Fragen des Handeins und Vl'rhaltens beschäftigen. 
Eine Art Philosoph ismus ist verbreitcr. Rückblickend auf Kants Metaphysik oder 
noch weiter auf Platons Politeia wird jedoch !)L'\l1erkbar, wi~ dort die Herrschafrs­
formen wie die Lebensweise, die Tugenden wie di e Laster, das Gute wie das Schöne 
erörtert werden. Das Normative, da" konkrete Sollen wird nicht ausgespart. 
Bei uns wurde in Darstellungen einer Philosophie, die sich Marx verbunden fühlte, 
der Leser gedankJich sofort auf das Peremptorische, TransitOrische von Staat und 
Recht geführt. Damit wurde die sozial-praktische Existenz des Menschen um einen 

F. Schjller, Ubcr die ",s theusche ErL.,chung des Menschen In l'Ißcr Ri:lhe von Brle, ell (1795). Gcsamtncltc 
W<rk,' B,nd R, ( l). Bnde), S. ~9 ) /,6. 

S Vgl. Henry Malnc. in: Sociology o t Law, Hrsf;_ V. Aubert. London 1969J S. JO. 
6 MarxfEngels, DIt: hf'iJI~l' r :U1uIH':, ME\V Bd . 2, S. 12J. V,;I. auch (Iu:s:dbtn, DI(' dt!\ llSchl.' Id!;o logi~', MEW 

Bd. J. S. ' 90, )09· 
7 Siehe hierzu G. Haney. Rechlsphilosoplllc und Ge:.cl1Ic.hte oder: Zur FOfm bt!'s timmtheu der Vt>rnu nrl, 

DZfPh 1988, H. IC, S. 919 ff. Dieser ßcJtr::lg. gehalten Im j .lI1uar '988 OI uf der phdosophrc histori.5C hcn 
Ver:Ul stalrung In LeipZig. durfte inIolS~ Elnspmchs Leitender zumlchs! mein 1,U5=t mm f'n mit dt.·11 u brJ~t'n 
Plcn:;ubC'magcn erscheinen. S:t'hc DZfPh Heft 6/ 1988, djfu r wurde em ße;: ntag ilbgcd ru ckl, der nicht 
{;e111Jecn worden I.\':)r. 

S Siehe daz u trubes. H. KlcnnC'r. Hegtls Red mphilosoplllc - Zt'itgt"lst oder Wcllg('ISt? in: Vom Mute des 
Erkenncns. rlrsg. v. M. Buhr u. T. I. Olsc-rman. Berlin 198 r, S. 260 rr.; ders., Preußtscbc Eule odel'" g:lllJ ­
scher Hahn? HegeIs Rt·.;:htsphllos\,phlc 1.wrschen RC\'ollluon lind Reform, in: Sitzun1?bcndue der Ak3-
dl'mie der Wissensd lJJlcll der DDR. Ne I G/ 1981 G. Han ey , Rec.ht und Stall - tQtalreflckucrcndc 
PnsmC!n Im Ge d uclt tl \'crn .mdnrs dt'r KlaSSik, jn: Pll1Josoph rc und GC.schlchte. Colkgwm Phdosophl­
cum jcncilse. Heft ... Hl'sg , E. L.lngc. Wt!IIIl.1r 198j , S. 21.1 rf. 
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17° wesentlichen Teil verkürzt, was nicht gerade für die Bewältigung des Verhältnisses 
von Objektivität und Subjektivität spricht. Kants Anspruch, mit der Metaphysik der 
Sitten eine philosophia practica universalis zu geben, ist gleichermaßen mit den An-

. forderungen seiner Zeit, und das bedeutet, mit den rechtlichen und staatlichen Zu­
ständen und ihrer Veränderung konfrontiert, wie das bei Fichte, Hegel und vielen 
anderen Zeitgenossen der Fall ist, gleich ob sie Reinhold, Schmid, Krause oder Fries 
heißen, um vier Namen zu nennen, die mit Jena verbunden sind. Die Juristen damals, 
die eingreifend wirkten, blieben der Philosophie gegenüber nicht distanziert, sie 
nahmen sie auf, transformierten und bereicherten sie im praktischen Übergang ins 

rechtlich Verbindliche. Das wird an P.J. A. Feuerbach ebenso deutlich wie an Hufe­
land, Thibaut, Grolman, Almendingen, Gans und anderen. Die »philosophische 
Partei«, wie sie Reinhold einmal im Unterschied zur .. historischen Partei« und damit 

zu denen benannte, die das Vorhandene als das geschichtlich Gewordene und Recht­
mäßige anerkannten, vollzog den Anschluß an die Wirklichkeit als einem Vorhande­
nen, dem grundsätzlich andere Sollenserfordernisse entgegengehalten werden muß­
ten, solche, die im Zeichen der Gleichheit der Menschen standen. 

2. Rechtsphilosophie am Beginn des 2o.jahrhunderts 

Jedem ist der am Beginn dieses Jahrhunderts feststellbare geistige Umbruch geläufig. 
In den Naturwissenschaften steht hierfür der Name Max Planck und mit ihm das 
Eindringen in die mikrophysikalische Welt. In den Sozialwissenschaften werden die 
enrstehenden Fragen vornehmlich VOn der Sozialökonomie aufgenommen, was sich 
in dem Wirken von ßrentano, Roseher, Knies, Sombart, Max Weber und weiteren 

bemerkbar macht. Häufig genug ist nur deren Abstand zu Marx betont worden. 
Sollte nicht aber auch umgekehrt gefragt werden, inwieweit sie von ihm beeinflußt 
worden sind? 
Die Frage ist, wie sich die deutlichen sozialen Veränderungen, die sich für jedermann 
sichtbar auf dem ökonomischen, politischen und dem kulturellen Felde durch einen 
neuen Vergesellschafrungs- oder Sozialisationsgrad so deutlich abzeichneten, in der 

Rechrsphilosophie widerspiegelten. Für die Philosophie entsteht mit den Neo-Phi­
losophemen eine z.ugleich auch rückbesinnende Neuaufnahme der Gegenwart, aber 
auch mit Hilfe der Ideen von Schopenhauer, Stirner, Nictzsehe und Spengler eine 
Art Krisenbewußtsein und darin die Negation des Vorhandenen. Nicht wenige J u­

risten wurden sowohl durch die Neo-Philosopheme als auch durch den Kulturpes­
simismus, aber auch durch die literarische Aneignung der sozialen Probleme, wie sie 
durch Gerhard Hauptmann und andere stattfand, unmittelbar beeinfluJk Die Neo­

philosopheme greifen das Rechtsproblem allenfalls mittelbar auf, die.J uristen selbst 
finden kaum zu weittragenden rechtsphilosophischen Ansätzen. Rudolf Stammler, 

der dies versucht, jedoch die reine Idee beschwört und eine scharfe Kritik erfährt, so 
vornehmlich durch Max Weber, vermag das ebemowenig wie diejenigen, die eine 
allgemeine Rechtslehre als Philosophiesurrogat auszugeben suchen, damit aber nur, 
wie Radbruch es äußerte, in eine Art .. Euthanasie der Rechtsphilosophic« verfallen" 

Radbruch ist auch der einzige, der eine rechtsphilosophische Grundlegung vorzu­
nehmen versucht. Er kann dies offenbar deshalb, weil er bewußten Anschluß findet 

an die sozialen und damit die wirklichen Probleme seiner Zeit, die sich anderen nur 

9 G. Radbruch, Rcchtsphltosophle. 8. Au(I., Hrsg. E. Wo'lf u, H,~P, Schneide,.., SrU[lg;1rt 1973, S. 1[0. 
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sublimiert mitteilen lind dadurch eine solcbe Brechung erfahren, worin dann der 

Anstoß nicht mehr sichtbar wird. 
Diese haben ihren Grund .insbesondere darin, daß sich soziale Probleme in einer 

Weise wie nie zuvor ausprägen, so daß neue Inhalte zu den vorhandenen rechtlichen 
Formen drängen, diese ergreifen und eo ipso verändern müssen. Das geht aus sowohl 
von neuartigen wirtschaftlichen Zusammenschlüssen, sprunghaft sich vergrößern­

den Unternehm ungen, neuen · Maschinensystemen, neuen Arbeitsmitteln, als auch 
von einem davon bewirkten neuen Grad der massenhaften abhängigen Arbeit. Darin 
liegt eine neue soziale Verdichtung mit einer greifbar deutlich gewordencn »sozialen 

Frage«, worauf unterschiedliche rechtliche Antworten gesucht worden s ind, von der 

gesetzlich abweisenden Unterdrückung mit Hilfe des Sozialistengesctl..es bis hin zur 
Sozialgesetzgebung. Es bricht ein neues Rechtszeitalter an, das sich abwendet von 

dem bis dahin herrschenden juristi schen Positivismus, der den großen geistigen Auf­
schwung der klassischen Rechtsphilosophie abgelöst hatte durch ein Denken, das 
nur den vorhandenen juristischen Formen untertan war und desh alb »rechtsphilo­

sophisch« allenfalls Verallgemeinerungen des Bestehenden zustande gebracht hatte. 
Jedoch, dieses neue Zeitalter an der letzten Jahrhunderrwende ist im Unterschied 

zum vorigen mehr ein Fortgehen und Extrapolieren aus einem weitgehend bereits 
vorhandenen gleichen Recht, es ist mchr antispekulativ, es fehldhm darum der große 
rechtsphilosophische Aufschwung des Centenariums zuvor. '0 Das prägt auch die 

Philosopheme, die sich weithin durch ein Zurückgehen auf die klassische Philoso­
phie auszeichnen. Die RechtSgleichheit muß, und das macht den Unterschied aus, 
allgemein nicht mehr eingefordert werden. Sie ist teilweise vcrwirklicht, im übrigen 
weithin anerkanntes Programm. Es ist hier nicht der Ort um auszuweisen, wie das 
gleiche Red;t auch formell bis dahin nicht immer geSet7.tes und geltendcs Recht war. 

Es sei hier nur au f die fehlende Gleichberechtigung von Mann und Frau aufmerksam 
gemacht. 
Unterschiedlich iSt zwischen den beiden Rechtszeiraltern auch, daß das erste ganz im 
Zeichen des geltend gemachten Vernunftrechrs steht, also praktisch einer Idee, das 
zweite mußte die Rechtsgleichheit nicht mehr als eine allgemeine VorStellung geltend 

machen , es ist deshalb auch mehr antispekulativ, teilwei se in ganz vehementer Wei se . 

Das äußert sich sowohl in der Polemik gegen Stammler als auch in der betOnten 
Ablehnung irgendeiner NaturrechtSidee . Es ist deshalb auch nicht mehr von dem 
großen Atem der Vernunftforderung und Freiheitsverheißung getragen wie das vo­
rige. In ihm wird gesucht, von der Wirklichkeit zum Recht hjn zu denken, es ist 

induktiv. Inzwischen hatte sich auch dureh die Ausdehnung der industriellen Pro­
duktion ein ungeheures Material angehäuft, das ganz im Zeichen der gleichberech­
tigten Rechtsperson stand. Das vorhandene formell gleiche Recht mußte sich danach 
an den real bestehenden Rechten messen lassen. Diese Unterschiedlichkeit der bei­

den Rechtszeitalter iSt somit den Verhältnissen selbst geschuldet. Gemeinsam ist aber 
beiden, daß sie Kritik des bestehenden, gehenden Rechts sind, daß es abgelehnt wird, 

das formell Geltende als das GÜlt.ige anzunehmen, auch wenn es histOrisch gewach­
sen ist, daß sie den handelnden Menschen in den Mittelpunkt rücken" und schJieß-

10 Vgl. ~ller i'.u G. Haney, Vom PnvilcglUm zurn Recht, ARSP 1990. LXXVI/ H" .. ft J. S. 285 ff. 
11 Das i$ [ md H, nur an den g ro l~cll Philosophen WIe: K.lIll, fi chte und Htgel d(."fuonslrierbar. sondern .luch 

an vielen N3turrecht ,>systl'lm'n des 18.Jahrhulldcrts. in denen Im Inter'tJ.!i(' sozi" ler Vt'l'Olndc:Tung slrIk\ 
zwischen I ,1turwirkung und freier H:lOdlung unterschieden wird. So iSt es rur R(·jnhold e:in~ Grund· 
wahrheit, .. daß der Mtm uh mehl aUd darf. 'Wa S t'r karm, aber' Jap (Ir (Jlle~' kam7, was ~r 501l~. C. L. Rein­
hold, Vcrh:mdlungl!n uber die GrunJbegnHe und Grunds.u_ze der Moralitat. Llibeck, Leipz.ig, 1798, 
S. 169. Und jetzt 3n de-r Wende zum 2O.Jahrhundcrt kom mt erneut das Handlungsproblem in den Mit­
telpunkt. \V.l~ -an der Habililuloflsschrih von ibdbruch (1903) ebenso r~.st.5tc ll b;lr in ' VI(' an Max \'\Ieber, 
fur den Gesellschaften du: BczlchunI;cn von SOZll ! IUJldclnd('n Menfil.:hetl ~ncl. 
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172 lieh das bestehende Rechtssystcm doch recht grundsätzlich in Frage stellen. In bei­

den Zeiten wenden macht sich jeweils ein auf neue Weise reflektierter Zusammenhang 
von Geschichte, Empirie, Philosophie, 11,eorie und Dogmatik geltend. Es w.ird ganz 
im Sinne dc,.,,'n gedacht, was für eine neue Realität im Interesse des Menschen sein 
soll. Das Problem von Sein und Sollen ist deshalb von der Form her zwar verschie­
den, vom Inhalt her jedoch gleichartig, nämlich jeweils reaListisch im Sinne der Kritik 
des verbindlich Rechtlichen für eine veränderte und zu verändernde Wirklichkeit 

und Gesellschaft gestellt. Beiden Wenden gemeinsam ist deshalb auch, daB die hi­
stori,che Rechtsschule übereinstimmend abgelehnt wird, weil sie keinerlei Ansatz­

punkte für eine Kritik des geltenden Rechts bot. Feuerbach (IS)2) kamen die histo­
rischen Juristen »wie Leute vor, die die Knochen einer Mumie benagen und die 
Fasern am Mumienkasten zählen«." Und jetzt im Jahre [S95 schreibt Anton Men­
ger, daß die Entwicklung des Rechts "durch die vorherrschende Wirksamkeit der 
historischen Rechtsschule auf das schwerste geschädigt worden« sei. ') Ganz ähnlich 

Eduard Fuchs, der gleich Hermann Kantorowicz die Theorie der histOrischen Schule 

für einen "der gröllten und verhängnisvollsten Irrtümer« hälr. " 
So gibt es eine deutliche Verwandtschaft zwischen der einstigen "philosophischen 
Partei,,'5 um die Wende vom IS. zum 19.Jahrhundert und der jetzt sich ausbildenden 
"soziologischen Partei", deren f\nlicgcn es ist, die Rechtswissenschaft als eine Wis 
sensehaft von der Gesellschaft hervorzubringen. Beides sind noch nicht zu Ende 

gegangene Versuche, die Rechtswissenschaft zur Wissenschaft werden zu la,sen, sie 
nicht nur als eine an das bestehende Recht gebundene, affirmative AutOri,ätserklä­

rungslehre oder als systematische Gesetzeskunde zu begreifen. Bei ihrer Bewertung 
muß auch bedacht werden, daß E ntwicklung oder Veränderung immer innerhalb des 

Bestehenden und gegen das Vorhandene stattfindet, wovon der dabei sich ausbil­
dende Impetus in kontinuierlicher und zugleich diskontinuierlicher Weise direkt 
beeinflußt wird. Dies sei zu der Auffassung meines Freundes Hermann Klenner 

gesagt, daß die Neophilosopheme an der Wende zum lo.Jahrhundert gegenüber den 
Originalen (Kant, Hege! usw.) "nur" widerscheinende und ausgeborgte Lichter 
seien und dadurch nicht selber strahlten, sondern den Glanz sich nur lichen." 

[2. P.]. A. F(!uerbilCh, ß I'I~( an s('inr.n Sohn Edu;trd v. Sept. I J 2, in: L. Fcucrbach, G(".5.3. rn mche \X,'crb..:, 

Hrsg. .Schu (cll h :a ul'r, ßd.12, J:krltn 1976, 5.5 81 . 
13 A. Mt:ltge-r, D Ie S01 1:11 con Aurgabcn der Rt:Cht.$ wlssensch:t(I, (Antrittsrede b(' l der Ubernahmc des RektO­

rats 189 5), J" All n. Wien , LC lpz lg 1905 S. 9/ [0. Diese Rede wurde Ins Fr,lnzOSlschl" , drelmll ins RUSSische 
und Ins Sp:101St hc ubl"l~ t tzt. 

14 E. Fuchs, Jur1StiSchcr Kulturkampf, Karlsruht: '911, S. /0 1. H. K.l lltorowicz., Zur Lehre vom n r hugen 
Recht, ßcrhn/ LclpziS 1908, S. S. Der hlswnsch(' [J Rc:-cl1I,sschule gehe das Recht der Einwirkung dc~ 
Mt'nschcn erH zogcll, dcsh"lbsci das Nachdt>nkt'll uber cin sCIIl!:ollendcs Recht fur '>Je unw Is.\l'tlS(h.l fcll .::: hc 
Tr.Hl mcrci . Bel {km Wt' IH: rell grDlkn Vertreter der " FrcJrt~(hts ~ c.hllle" , die zugleIC h dCII J\u s]o.\cr g;lb rur 
ein t wlrk.hchkciISll:1hcre, S07.IQIQi;ISchc Rcd1l.S:tuH,\SSung, III deren i\'111{c1 punkt die SO'lI:, ]e Frage $land, 
Ixl ElJ gc.n Ehrlich • .schw:tnkt d :1S Url l.'.il. Fur ihn war dlc hlslOn ::,chc .schule sQg.1 r su t:tW.1,5 Wl l' SOZlulo{;i(' 
gl'we.scn, wahrend er ?uglclch d;JS <l bgt:lchmc BG B als Frucht diese r Schu.lc ;:lnsah. E . E.hrllch, Gesetz und 
kbl'ndes Recht. (Be itrage von 18? I-r 9:!Z), Hrsg. M. Rl'hbmdt:r, Berltn !984. S. 19!. 

[5 C. 1.. Reinhold, Bndl! llbl!f die KantisC"he PhiJosophie, Ll·lp~.lg 19 24 (\I'on R. Schm!d 7.llm Kant-Ju bd,1um 

19Z4 ncu herausgegeben n,lch Ihrer Publikat \O ll Im J.1h re r 790). sagt, dag der Panl'I CJ1s treil 111 dl'r Juns­
prudc[J z. {'lnt' 1 ]] ~lO r is( h (' und t.'lIlC phdosophische P;mcl habt', ~wovo n die ell1c ~\U f H crkonlll"H: 1l und 
ßesitz.s t;tnd, dll' andere etuI das morahs:che SolIeIl 7.U baucn hcmulll Is t . Ihr Kampf breitet SIch von ZCIl zu 
Zeit ube r mehrere und wlchugen: Gegen:uande aus, uemffr dernt"len nichts Genn~~I' I.'" :t]s die Pursteil­
fechte ubl'fh"3u p t, d ie Rcchtm :lHigketi der TodeS5tr!\ fen , J ('r LClbc l~t=nsehah , des Skbvc:: nh.mdcl u. dgl. 
m._ (S. 60). HIMon:o,c:Ju:' Rcchl!>sd1U11' un d ph dosoph lsche- P,1ftCI smd .;;Iso k(, !n bloß obcrfl achl ll'her Se:hu-
1l'llst rcit , sond e rn refJckl ll·t"l'n wescn tli ..:lw S O~I:1 I (' [me.rc-s!'tn Im Ve f"S t:1Jldni s der Zeiq;cIlQSSe ll. 

16 Dlcs meintC' er :tuf d l;( Vt:; r:l [\ .'i l.l!tun g llH ZI.F Ifi BJC!t'{l'ld am 6. 9. 1~90 in scinrrll El nfu h rung::;rdcLH zur 
Reclllsphdosophil"" der \Vtlhdmim s,;;.hcn Ara .... 1.1 dt'n TC(J -Phdosophemrn de r J:lh.rhulldc::nwendc. 
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J. 1st ein neues Rechtszeitalter angebrochen? 

Die Frage, ob wir uns gegenwärtig in einem dritten Rechtszeitalter befinden oder im 

Übergang zu ihm, möchte ich mit einem eindeutigen »Ja« beantworten. Fs gibt dafür 

vielfältige Kennzeichen, die hier nur oberflächlich aufgelistet werden können. Seit 

geraumer Zeit drängen sich die globalen Probleme der Menschheit dem wissen­
schaftlichen Denken in der einen oder der anderen Form auf. Das Gemeinsame 
dieser Probleme besteht darin, daß die Menschheit ihre Existenzgrundlagen so re­

konstruieren, bewahren und formen muß, daß die Zukunft der Zivilisation für alle 

Menschen gleichermaßen gesichert wird. Globalismus, Humanismus und Historis­

mus sind offenbar hielfür die leitenden Prinzipien. 
Die Rechtsvorstellungen sind hiervon deutlich erfaßt in den Grund- und Menschen­

rechten der sogenannten dritten Generation oder Dimension. Sie sind seit 1969 in 
der Diskussion und betreffen den Frieden, die Entfaltung und Entwicklung des 

Menschen, den Schutz der Umwelt, die Parti ,.ipation aller Menschen, die Kommu­

nikation, die Selbstbestimmung und das gemeinsame Menschheitserbe. Die von 
manchen so unverhohlen geäußerte Freude und G enugtuung über das Scheitern des 

realen Sozialismus - er konnte in dieser Form und Gestalt nicht fortexistieren - darf 
nicht vergessen machen, daß sich in der Umkehr und Abkehr eigentlich nichts an­

deres als die neue globale Problemlage äußert, die um kein einziges Land einen 
Bogen macht, aber auch nicht um diejenigen Mächte, die sich heute in der Siegerpose 

gefallen und nur eine partielle Veränderungsbedürftigkeit sehen wollen. Für die Be­

wältigung der weltweiten Probleme, die immer auch innere Fragestellungen für jedes 
Land bedeuten, sind in erster Linie nicht neue Konfrontationen und Parteiungen, 

nicht ein erneutes bipolares Denken, nicht neue Aus- und Abgrenzungen oder Ab­
wicklungen und Liquidationen, sondern ist das Besinnen auf die Herausbildung 

gemeinsamer Anstrengungen gefragt, die natürlich den Widerstreit in sich ein­
schließt. 
Universalisierung und Individualisierung des Rechts erhalten dadurch eine neue Pro­

blemlage, bedingt und hervorgerufen durch eine völlig neuarti ge soziale Verdichtung 
und Vernetzung. Damit haben sich nicht nur die Faktoren verändert, die für die 
allgemeine soziale Gestaltung herauszubilden sind, sondern auch diejenigen, die 

rechtlich relevante Konflikte erzeugen. Nach bei den Richtungen hin muß Recht 
wirksam werden. Mit der Interaktionsdichte, einem hypothetischen Maß, das von 

der Zahl der Interaktionen in einer Zeiteinheit pro Kopf ausgeht. wächst auch das 
Konfliktpotential und damit zugleich auch die Notwendigkeit vorsorgender Bewäl­

tigung. 
Recht ist deshalb auch nicht mehr bloß, um auf die Norm selbst einzugehen, von 
einem Konditionalprogramm getragen, wie das noch vor 100 Jahren der Fall war, 

sondern es treten immer mehr Vermischungen mit Finalprogrammcn auf. Konditio­
nale Programnlc sind von einer strikten )Wenn-dann« Beziehung getragen (wenn 
einer eine strafbare Handlung begangen hat, dann wird er bestrah), sie sind reaktiv. 

Finalprogramme durchbrechen diese Grundform, sie sind auf die Herstellung eines 
veränderten Zustandes gerichtet, sind von sozial eingreifender und auch vorsorgen­

der Natur, von gesetzgeberischen Zielsetz.ungen beherrscht. Alles das, waS mit der 
Umverteilung des Nationaleinkommens zusammenhängt. und das ist bekanntlich 
nicht wenig, mit Finanzpolitik, Wegentscheidungen für Investitionen usw., kann 

nicht anders als auf einem solchen Wege gesetzgeberisch umgesetzt werden. Selbst 
das Strafrecht, das nach allen Vorstellungen striktes, konditionales, weil reaktives 
Recht zu sein hat, ist von diesen Tendenzen nicht frei. so daß sogar von einem neuen 

Phänomen, dem »symbolischen Strafrecht« die Rede ist, das sich durch gesetzgebe-
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174 rische Wenbekenntnisse, Gesetze mit moralischem AI'I'c1!(horakter, Ersarzreaktio­
nen des Gesetzgebers und durch Kompromißgesetze ausze ichnet. ' " Das sind alles 
An zeichen für eine veränderte Wi rk lichkeit, die sich rechtlich mitteilt. 

Indiz hierfür ist auc h die Tatsache, daß die G esetzgebung im Jahrhundertvergleich , 
also zwisc hen de.m Ende des '9 . und dem des zo. Jahrhunderts, bei den Ge,otzen um 
den Fak tor 10 und bei den Yerordnungen um den Faktor zo gewachsen ist. ,8 Dabe i 

ko nnten die internen Yerfügungen gar nicht gezählt w erden. Ganz deutlich haben 
sich die Staatsaufgaben, und zwar nicht bloß quantitati v, ausgeweitet. Es sind völli g 

neue Bereiche hinzugetreten, sie betreffen vor allem die Wirtschaft, die Umwelt, die 
Bildu ng, die Dase insvorsorge, den allgemeinen Ordnungsbere ich . Mit der Ausdeh­
nung der staatlichen Tätigkeit, mit der steigenden Interaktionsd ichte hat sich auch 
die prozess uale Inanspruchnahme von Recht beträchtlich vermehrt, hat sich das Maß 

richterlicher Eingriffe, auch in gestaltender Hinsicht , ausgedehnt und erweitert. 
Nicht nur, daß vornehmlich in Deutschland neue Gerichtszweige hinzugekommen 
sind , was sich an der umfassenden Yerfassungsrechtsprechllng , sowie an den Yerwal­
tungs-, Sozial- und Finanzgerichten erweist, auch die N achfrage nach Justiz is t au­

ßerordentlich gestiegen. Allein von 1970 bi s 1988 wuchs der Zugang zu den Gerich­
ten in Zi vil sachen in der BRD von einer Million auf über 1,6 Millionen, die Fami­

liensachen stiegen innerhalb von 10 Jahren von '50000 auf 370000, wobei die Stei­
gerungen vor allem in den achtziger J ahren noch deutlicher ausfallen als in der 
allgemeinen Ratc ausgedrückt. ' 9 Dic Existenz und Ausdehnung von Recht wie auch 

die Mobilisierung vo n Recht ist sichtbarer geworden, was sich nicht nur an den 
großen und sich ve rmehrenden Enrscheidungssammlungcn, Sammelwerken und 
Dokumentationen, vo r allem auch an den kaum noch zu überschauenden juristi­

schen Zeitschriften bemerkbar macht. Zu den ex istierenden Zeitschriften treten jähr­
li ch neue hinzu, wie .. Yerbraucher und Recht ", "Zeitschrift für Ausländerrecht und 
Ausländerpolitik", »Agra rrecht" , »Arztrecht. und andere . 
.. Yerrechtlichung. und .. Entrcchtlichun~. sind deshalb gängige Themen. Neue The­

mengebiete in der Wissenschaft wie die »Reclltspolitik«, die »Rechtsinformatik. wie 
auch neue Sachgebiete wie das Luroparecht werden kreiert und meist zugleich auch 

von entsprec hend en Zeitschriften begleitet. Yon außen gesetzte, staat übergreifende 
Momente erhalten ein immer stärkeres Gewicht, so durch die Normen der europäi­
schen Gemeinschaft, die Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes und durch 
weitgreifende Aktivitäten und Wirksamkeiten Jer internatio nalen Organ.isationen. 

Diese Häufung von Yielgestaltigkeit geht im einzelnen ei nher mit außero rdentl ich 
tiefgreifenden Problemstellungen für jeden einzelnen, so zum Beispiel durch die mit 

der Gentechnologie und der Organverpflanzung ei nh ergehenden Fragen. Die Frage 
ist, wie dies nun alles rechtsphilosophisch bewältigt wird> 
Ein Blick in die Literaturkataloge scheint auf eine durchaus passable Lage z u tref­
fen,'o ein weiterer in Jie Allsbildungsprogramme weckt da doch eher schon Skepsis. 

17 Siehe hierzu W. HJS"semer. Sym bolischc.s Str:.(recht und Rechtsg'Utcrschutz. N. lZ 1989 , S. 553 ff. und die 
do rt 3u(ge(uhrte 7.:lh lr~lchc Lncratu r :'luch zur symbolischen G,'sel7.gcbung uberhaupt. 

18 Vgl. E . . Mullcr, Gesetzgebung im histo ri schen Vergleich, Rcchtspolttolot) lsC.hc Tc)[u: , Hrsg. A. Gorlllz. 
R. Voigt, Band J, PfaffcnweLlcr 1989. 

'9 Siehe hIerzu E. ßbnk('nburg u. a., Moglich t' Entwicklu ngen Im Zu.sammcnspld von außcr- und Inllcrgc­
ri chlhchcn Konnlktrq;c1u n ~cn. Spcycrcr Forschtln~sbc:n dlt c r. 88. 2 Bck. Spcycr 1990. Ferner zum 
intan~llonalcn Vcrgleu:h E. Bbnkcnburg (Hhg.), Prötcß flm? Indik:ltorenvergle-il;h von Recht skulturell 
:tuf dem t' urop:nschcn Kontinent , Reihe Rc:chL t:usacht"nforschung, hrsg. v. ßundt::smimstenum d. JUSll7.. 

(O. Strempel ). Koln: Bundc$an7.clgcr 1989. 
20 A. Ka.ufmann, W. Has$cmer (Hrsg.). ElOfuhrung In die Rechrsphilosol'luc und Rccht.sthcorie der Gegen­

w:trt, 5. AurJ ., Heldclbc:rg 1989. nennen uber SO Titel :luS der Gegenw.lrt untf' r dem Rubrum "Rcdns­
philoso phu! .. , S. H- !.I. darunter auch Titel. die Sich mit MClhodenlchn', RhclOrik und Norlluhl'onc 
hcsch:tfugcn. 
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In diesen ist die Rechtsphilosophie doch zur Nebensache geworden. Teilweise wird 
sie an manchen bkultäten über Jahre hinweg nicht gelehrt. Dort , wo dies der Fall ist, 

werden die Veranstaltungen nur von vergleichsweise wenigen besucht. Die Rechts­
wissenschaft selbst ist überwiegend einseit.ig norm orientiert und vermittelt Normen­
kenntnisse. Sie hinterfragt sich i.nsgesamt nur selten und wenn, dann mehr punktu­
ell. 

Geht man vOn dieser mehr quantitativen Betrachtung weg und fragt nach den be­
handelten recbtsphilosophisehen Inhalten, so wird eines zunächst deutlich : Es gibt 
einerseits die deutscher Wissenschaftstradirion entsprechende Behandlung und Dar­

stellung der Rechtsphilosophie in historisch-systematischer Sicht, vOr allem ganz in 
der Nachfolge Kants. Es gibt dann aber andererseits zunehmend eine diese Tradi­
tionslinie nicht bloß ergänzen, sondern mehr verdrängen wollende analytische, in­
stitutionelle und strukturcll-sysrematische Richtung, die mehr die Form des Rechts 

ergreift. Diese analytische Richtung, die gegenwärtig dominant zu sein scheint, hat 
natürlich ihren Grund und Antrieb in der ungeheuer angewachsenen Fülle des 

RechtsstOffes, der rational bewältigt werden muß. Das kann aber offenbar nicht. dazu 
führen, daß die Rechtsphilosophie in ihrer klassischen Gestalt beiseite gelegt wird. 
Ausdrücklich wird ausgesprochen, daß die alten Kategorien VOn Form und Inhalt, 
Objektivität und Subjektivität tot und unbrauchbar, eine D en kart von gestern seien, 
daß nur noch Stnd<tur und Funktion etWaS zu gelten hätten. Wird diesen Vertretern 

mit Kant entgegengehalten, daß zwischen den beiden Eigenschaften des Menschen, 
einmal sinnliche Vorstellungen zu em pfangen und zum anderen den Gegenstand 
sinnlicher Anschauung zu denken, keine der anderen vo rzuziehen ist, wird von ihm 
noch zitiert »Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne 

Verstand keiner gedacht w erden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauun be n 
ohne Begriffe sind blind.," dann überzeugt das die Kritisierten deshalb kaum, weil 
sie meinen, daß eben dorthin nicht ;wrückgekehrt werden könnte. "Theoriesclektion 
und Theoriesubstitution werden als selbststeuernde Systemrationalität« charakteri­
siert, eine Theorie, die im Rahmen der kanrischen Phjlosophie argumentiert, läuft 

damit Gefahr, als »geradezu heillos rückständig zu scheinen «, als abzulehnendes 
Neo-Naturrecht." Gegenüber einer solchen Denkrichtung versagt dann sowohl die 
von Arthur Kaufmann wiederholt erhobene Mahnung: "Es gibt kein Zurück hinter 
Kam mehr«, ') als auch jegliche Bemühung, die geistigen Quellen überhaupt aufzu­
spüren, die uns eigen sind und eigen sein müssen. Schlägt hier nicht ein Diskonti­
nuitätsdenken durch, das uns gar nicht so fremd ist und von dem wir wissen, welch 
wenig heil volle Wirkungen von ihm ausgegangen sind? 

4. Schlußbemerkung 

Philosophie, Soziologie und Analytik stehen in den genannten drei Zeitaltern offen­
bar in einer Abfolge unterschiedli cher BetOnung und Rangigkeit. Das kann aber 
nicht alternativ, einander ablöse nd, sondern nur ergänzend begriffm werden. Es ist 
also nicht so, daß die eine Gestalt durch die andere verdrängt, abgelegt und archiviert 

lJ I. Kaot. Kriuk J(.·r reinen Vermlnft, WW, ß.;md 111, frankfun1M. 1968 , S. 97/98 (8 n ). 
22 Siehe hien-.u (h<> Debatlc zwischen KraWlet :t und Drl>ler. W. Krlw L ct~", . Ncuc.s NatmrcdH ode.r Re<:hts­

positivismus? Eine kritische Aust".in:mder.scr"lung mit dem Bl~grlff des Rechts bel Ral f Dreier und Norhcrl 
Hoerster, in: Rechts theorie 18 ( 1987). S. :!09-1H. R. Dreier. N eucs at l,lrrCdH oder Rccht!lpOsluvi smus? 
In ErWiderung auf Werncr Kr:lwiclz.m: Rcchtstheonc 18 (198; ), S.J68-} 8j. 

lJ A . Kaufmo.,nn, Rechts phllosophlc in der N ach-Neuzeit, Abschll:·dsvorlc ung, H~,dc1berg 1990, S. 8. 
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wird, ähnlich wie bei geolo~ischen Schichten und Erdzeitaltern, die dann nur noch 

für die Erkundung des einst Gl'wesenen von [ntercsse sind. Alle drei sind aufgerufen, 

Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsdogmatik, Gegenwärtiges und 

Künftiges gestalten zu helfen, und zwar in ihrcr inneren Verbundenheit und Wider­

sprüchlichkeit, in einem dcutlichen Zugriff auf die zur allgemeinen Bewältigung 

anstehenden Probleme. 

Dazu noch wenige Bemerkungen. Bekannt ist, daß die Menschenrechte der erSten 

Generation oder Dimension zusammenfallen mit der klassischen Rechtsphiloso­

phic." (Der Untcrschied zwischcn Grund- und Menschenrechten ist darin zu sehen, 

daß die ersteren eine innerstaatliche, die zweiten eine innerstJJtliche und völkcr­

rechtliche Garantie gefunden haben, wobei die Tendenz des Zusammenwachsens 

beider Seiten gerade im Verlaufe der letzten Jahr~chnte unverkennbar ist.) Die des 

ersten Entwicklungsabschnirres sind die klassisehcn bürgerlichen !'reiheitsrechte, 

wie sie in den Deklarationen vor 200 Jahren in Erscheinung tretcn. Freiheit und 

Gleichheit sind die Kcnnmarkcn. Die der zweiten Dimcnsion sind diejcnigen, die 

mit dcr sozialen Frage in die Diskussion kommen, es sind dies dic oft auch als die 
sozialen Grund- und Menschenrechte bezeichneten Rechte, häufig genug auch be­

sonders zusammengefagt und gefordert. Arbeit, Bildung und Wohnung sind die 

Hauptkriterien. Die der drirren Dimension oder Generation sind die schon genann­

ten Rechte auf Frieden, Sicherung einer Icbenswerten Umwc!t, allgemeiner Teil­

nahme aller Menschen und Völker und ihrer Selbstbestimmtheit. 

Ebensowenig wie gesagt werden kann, daß es eine Ablösung der einen Rechte durch 

die der nachfolgenden Generation gibt, läßt sich behauptcn, daß die früheren schon 

erfüllt und damit historisch schon erledigt sind. Hier gibt es viel Disparates. Dieses 

"abschneidende« Argument hat sich bekanntlich verh;ingnisvoll au sgewirkt. Auch 

läßt sich in ihnen keine .solche hierarchische Ordnung fes tstellen, wo nach die Men­

schenrechte der ersten Dimension womöglich weniger wichtig als die der zweiten 

und drirren sind, wie auch in einer anderen Reihenfolge. Eine Verletzung der einen 

zieht zwangsläufig eine Nichtachtung der anderen nach sich. Das dürfte auch eine 

Erkenntnis aus unscrer unmirrelbaren Geschichte sein. Rechtsphilosophie heute ist 

gefragt nach dem inneren, widerspruchsvollen Zusammenhang der Grund- und 

Menschenrechte aller drei Dimensionen. Gefragt dabei nach dem springenden 

Punkt, so läßt sich sicher allgemein antworten, daß er in der Tätigkeit, den Hand­

lungen der Menschen liegt. Hatte schon die klassische Philosophie Jicsen Hand­

lungsansatz, eben als das Seinsollende bemüht, ist er auch in besonderer Weise in der 

Rechtssoziologie der Jahrhundenwende feststellbar, der allerdings von der Rechts­

wissenschaft im allgemeinen zugedeckt wurde, schon allein durch die entsprechende 

rechtsdogmatische Systematisierung, so erweitert er sich heute in eine neue, globale 

Dimension. Er könnte auch unter dem Stichwort »Demokratie« gefaßt werden. 

Nehmen wir eine oder die wesentliche Seite dieser T ,tigkeit, die Arbeit. Bekannt ist, 

daß sie in der klassischen Philosophie nicht nur eine marginale Rolle spielt,'·, beson­

ders bei Hege!, der das Problem der Arbeit unter dem Gesichtspunkt der "Enrzwci-

24 Vgl. hierzu E. RIedeI, Menschenrechtc der drluell DlOu:nslon, EuGH.7. 19 39, S. 9 ff. und du~' dorr anbc~ 

gebene Literatur. 
25 I. K.lnl. Kritik der Urtedskr.lft, (P3ra~ rQph 4) }, \'</W. Bd X, S. 238, lllll t'rs(ht'ldct z wischen Kuns, und 

abhangigclI1 H~ndwtrk . Icll.u.:rcs nennl er Loll1l kun .. t, d. L. -ß eschafllgu ng. die fur Sich selbst unange­
nehm (htschwtrlich) , und nur Jurch Ihre \'\/trkung (i'~ . B. den Lohn) ;'\nlockr nd ISt, rn ltlHn zWJngsnllßig 
3.Urerl(,~l werden kann .• Ol'rs.) Ubcr P:ldagog ik, WW, ßJ. XlI, S. 730: ~ Der Memcn ISt d.1 s t!Jnzi ~~c T ia , 
das arbeiten muß .. , Sieht ferner die AU:!I lassun gef\ v tl f ld'ue, der nachdrucklich forde rte; .. Kein Men) h 
auf der Erde h:1[ d~s Rl'dn, ~C1I1(l KrJ. fte ungebr":l ucht 1!U IaS5l'n und durch fremde Knftc z.u leben .• 
J. C. F1Chu.:: . Belt!'.l);e ?ur Befi chti,bull g der U rtl'i k des Publ lkulll S' ubcr dll' frall zosud u:: Re\,\)luli(Jn, in: 
S:nnd. Werkt, ) . Abt. I. Band , LeIpZig 0 .]., S. [88. 
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ung", der »entzwei gebrochene(n) Wirklichkeit « aufwarf, mit dem Ziele, »m der 

Arbeit und in dem Genusse zum Gefiihle seiner Selbständigkeit (zu) gelangen.«" 
Und in seinem großen Jenenser Naturrechtsaufsatz ist zu lesen, daß die physischen 

Bedürfnisse und Genüsse, »in ihren unendlichen Verwicklungen einer Notwendig­
keit gehorchen und das System der allgemeinen gegenseitigen Abhängigkeit in An­

sehung der physischen Bedürfnisse und der Arbeit und Anhäufung für dieselben ... 
das System der sogenannten politischen Ökonomie bilden .«" Dieser Gedanke wird 
in der Recht swissenschaft nach der J ahrhunderrwende, und zwar auf dem Wege über 

Marx, in den Grundlegungen zum Arbeitsrecht lebendig, und zwar sowohl bei Max 
Weber als auch bei Philipp Lotmar und Hugo Sinzheimer, also bei Vertretern de r 
soziologischen Rechtswissenschaft. Letzterer schreibt: »Das Vermögen ist di e sach­

liche Grundlage des menschlichen Lebens, es gehört zur Welt der Dinge , die keinen 
Zweck in sich haben, deren Bestimmung darin besteht, dem Menschen ein Mittel zu 

sein. Die Arbeitskraft ist die persönliche Grundlage des menschlichen Lebens, sie 
gehört zur Welt der geistigen Wesen, die eigene Zwecke haben, deren Bestimmung 
nicht darin aufgehen kann, nur Mittel für fremde Zwecke zu sein .« Dann unter 

Verweis auf Kant, im Reiche der Zwecke habe alles entweder einen Preis oder eine 
Würde. Der Mensch habe Würde, die Würde aber diene jeder MaKime ;wr einschrän­

kenden Bedingung aller bloß relativen und willkürlichen Zwecke.'B 
So wird hier schon etwas fortgefüllrt und lebendig erhalten, was seit der klassischen 

deutschen Philosophie unter den Stich Worten der Selbstbestimmung und Selbstge­
setzgebung des Menschen zum allgemeinen geistigen aber noch längst nicht reali­
sierten praktischen Bestand der Menschheit wurde. Diese Frage nach der Autonomie 
des Menschen, seiner Würde, dan ach, ob er ein homo sui juris oder alieni juris ist und 

bleiben soll, ist eine elementare Problemstellung, die heute weitergehendere, schon 
angedeutete Dimensionen erl ang"t hat, der sich jegliche Rechtsphilosophie verpflich­
tet fühlen muß, will sie auf der Höhe der Zeit sein. 

26 G. W. F. Hcgcl, PhJ.llomenologic dc~ Gl"L StC'S. Bcrlin 19641 S. 16j. Schon in seiner Schrift .. Differenz des 
FidHl'Schcn und Schcllingschcn S)'sl('ms der Philosophie ,,- , seiner erSten philo:oophischl"n Arbeit (ISOI) 
findet sich dieser Grundgt=dankc, der Sich dur<:h viele.' seiner Arbeiten hlOdurchzu:·lll. 

17 G. W. F. Hege!, Uber die w1 5s cnschaftlichcn Bch:mdlungJ"3rlCn des N:aurrcdns, seme Stelle In der pt3.k­
tischen Philo.'sophie und se1l1 VcrhaJtms zu den positiven Rechtswi s$cn~ch:lf(( .. n. 1Il: W'crke, Ud. 2, 

5'482. 
28 }-I. Slnzhcuncr, Grund~uge Jt.'S Arbcusrt.'chts. 2. Aufl., Jen;!, 1927. S. 8. Siehe Kam , Grundlegung zur 

MetaphYSik der Sillcn, WW., Bd. VII , S. 68-71. Fcrrli..'r Kam. MCI:lphysik der SIllL'IJ. W\Y/. ßd. VIU, 
5. 600f. 
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